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Ergänzende Bedingungen der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH 
(nachfolgend EWB genannt) 

zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) 

 

1. Abrechnung, § 12 GasGVV 

1.1 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet 
(Jahresabrechnung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet die 
Belieferung des Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt die 
EWB als Grundversorger nach Maßgabe des § 40 Abs. 4 EnWG eine 
Schlussrechnung. 

 
1.2 Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die 

Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem 
Rechnungsbetrag unverzüglich erstattet oder nachberechnet. 

 

2. Abschlagszahlungen, § 13 GasGVV 

Die EWB erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die Höhe dieser 
Abschlagszahlungen wird anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum berechnet. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die 
Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. 

 

3. Vorauszahlung, § 14 GasGVV 

Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der EWB nicht 
oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommen wird, ist die EWB wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der 
Abschlagsbeträge zu verlangen. 

 

4. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 GasGVV 

4.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 

1. SEPA-Basislastschriftmandat 
2. Überweisung auf das Konto der EWB 

 
zu leisten.  

 
4.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für die EWB 

keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die rechtzeitige 
Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei der EWB 
bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto der EWB. 

 

5. Zahlung und Verzug, § 17 GasGVV 

5.1 Rechnungen der EWB werden zwei Wochen nach Zugang fällig. 
Abschlagszahlungen werden jeweils am 10. des auf den Liefermonat 
folgenden Kalendermonats fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung (z. B. Abschlagsplan).  

 
5.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann die EWB angemessene 

Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderung ergreifen; fordert die EWB 
erneut zur Zahlung auf oder lässt die EWB den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen, stellt die EWB dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal wie folgt in Rechnung: 

 
Mahnung € 3,50 je Mahnung 
Zahlungseinzug durch Beauftragten € 26,00 je Inkassogang 

 
Mahnung und Zahlungseinzug durch einen Beauftragten (sog. Nachinkasso) 
sind keine steuerbaren Leistungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts und 
unterliegen damit nicht der Umsatzsteuer. 

 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Unterbrechung der Versorgung, § 19 GasGVV 

6.1 Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung 
sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu 
ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal wie folgt in 
Rechnung gestellt: 

 
Unterbrechung der Versorgung   € 78,00 je Unterbrechung 

 
Die Anschlussunterbrechung ist keine steuerbare Leistung im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts und unterliegt damit nicht der Umsatzsteuer. 

 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

 
6.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung 

der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen sind. 
 

6.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der 
Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung 
unmöglich, kann die EWB die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten dem 
Kunden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung stellen, es sei denn, der 
Kunde hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, 
nicht zu vertreten. 

 

7. Kündigung, § 20 GasGVV 

Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf 
der Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten: 
 

1. Kundennummer oder Marktlokations-ID 
2. Zählernummer 
3. Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend 

von bisheriger Anschrift) 
 

8. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

8.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
(insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Energie- und 
Wasserversorgung Bünde GmbH, Osnabrücker Straße 205, 32257 Bünde, 
Tel.: 05223 967-0, E-Mail: info@ewb.aov.de. 

8.2 Der Datenschutzbeauftragte der EWB steht dem Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter DEUDAT GmbH, 
Rechtsanwalt Marcel Wetzel, Gotzkowskystraße 20/21, 10555 Berlin, Tel.: 
030 8145001-40, E-Mail: datenschutz@ewb.aov.de zur Verfügung. 

8.3 Die EWB verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, 
Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum 
Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), 
Daten zum Zahlungsverhalten. 

8.4 Die EWB verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den 
folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO sowie der §§ 49 ff. MsbG. 

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder 
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) 
DSGVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der 
EWB oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
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d) Soweit der Kunde der EWB eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der 
Grundversorger personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der 
Kunde jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung von 
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch 
die Auskunftei Creditreform Herford und Minden Dorff GmbH & Co. KG, 
Krellstraße 68, 32584 Löhne, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und 
f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der 
EWB oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die EWB übermittelt 
hierzu personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung 
und Beendigung des Energieliefervertrages sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte 
Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von 
Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen 
Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) 
um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter 
anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. 

8.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des 
Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 8.4 genannten Zwecke – 
ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: 

a) Vertriebspartner und Dienstleister zur gezielten Ansprache, zum 
Abschluss, für die Durchführung und nach Beendigung des Vertrags 
sowie zur Provisionsabwicklung. 

b) Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte, Einmeldungen 
und zur Beurteilung des Kreditrisikos. 

c) Netzbetreiber, Messstellenbetreiber- und dienstleister für Belieferung 
und Abrechnung. Dies gilt auch für wirtschaftlich sensible Informationen 
im Sinne von § 6 a EnWG. 

d) Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für 
Abrechnungen sowie Abwicklungen von Zahlungen. 

e) IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur. 

f) Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (z. B. Kommunalbetriebe, 
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Aufsichtsbehörden). 

g) Inkassodienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen einzuziehen 
und Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Kommt es im Inkassofall zur 
Übermittlung personenbezogener Daten (Kunden- und Kontaktdaten, 
Zahlungs-, Verbrauchsstellendaten und Daten zur Forderung) an einen 
Inkassodienstleister, setzt die EWB den Kunden vorher über die 
beabsichtigte Übermittlung in Kenntnis. 
 

8.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder 
an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

8.7 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 8.4 
genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der EWB an der 
Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das 
Vertragsende hinaus. 

8.8 Der Kunde hat gegenüber der EWB Rechte auf Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO); Berichtigung der 
Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 
DSGVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist 
oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DSGVO); Einschränkung 
der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DSGVO 
genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO), 
Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DSGVO), Recht auf Widerruf einer 
erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 
DSGVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO). 

8.9 Verarbeitet die EWB personenbezogene Daten von Mitarbeitern des Kunden, 
verpflichtet sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass die 
EWB für die Dauer des Energieliefervertrages die folgenden Kategorien 
personenbezogener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung des 
Energieliefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Daten zur Stellenbezeichnung. Der Kunde 

informiert die betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung der 
benannten Kategorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen 
Mitarbeitern die Kontaktdaten der EWB als Verantwortliche sowie des 
Datenschutzbeauftragten der EWB mit. 

 

9. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 1. Januar 2019 in Kraft und 
ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 1. Juli 2013. 

 
Energie- und Wasserversorgung 
Bünde GmbH 
 
gez. Würzinger 
Geschäftsführer 

Widerspruchsrecht 
 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber 
der EWB ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die EWB 
wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine 
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertrages) erforderlich ist. 
 
Auch anderen Verarbeitungen, die die EWB auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützt (beispielsweise 
Übermittlungen von Daten zum nicht vertragsgemäßen oder 
betrügerischen Verhalten des Kunden an Auskunfteien), kann der 
Kunde gegenüber der EWB aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Die EWB wird die personenbezogenen Daten im Falle 
eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
sie kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an: Energie- und Wasserversorgung 
Bünde GmbH, Osnabrücker Straße 205, 32257 Bünde, Tel.: 05223 967-0, 
E-Mail: info@ewb.aov.de.  


